
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

8.November 1974 Nr. 6156 

r391 'vor.ii' 17. März 1972 ist der Strassen- und Bau 
linienplan im 11Aarefeldl,,sowie rnit R.RB Nr. 135•vom 12. Januar 
1973 der Zonenplan für Industrie und Energieprodul;::tion vom 
Regierungsrat genehmigt worden • .In diesem Zonenplan ist eine 
Erschliessungsstrasse zwischen Rangierbahnhof und Industrie 
und.Energieproduktionsgebiet vorgesehen. ·Im Zusammenhang mit den 
Bavprbeiten des Kernkraftwerkes hat sich gezeigt, dass die 
Linienführung der Strasse im rechtsgültigen Zonenplan aus ver- 
s ch.Laderien Gründen geändert werden muss. Diese wur'de im Ein 
vernehmen sämtlicher tangierter Grundeigentümer neu festgelegt. 
Nachdem das Einverständnis aller Grundeigen~qmer vor-handen war , 
drängte sich eine Neuauflage nicht auf. Die Gemeinden C-'ret"zen- 

.... : . 
bach und Däniken urrber-br-e.l ten dem Reg.:j_erun~srat, die Abänderung 
der Strassen- .und Bau.Lfrid en.führ'ung im Ber-e i che der· oben er- .·:·;.-·__ .. - . . .. ··-····. "·. ,.,..... . -·· ·_ 

wähnten Zonenpläne zur Genehmigung.· 

Formell wur'de das Verfahr~ri richtig dur-chgerühr-t.; 
Der Gemeinderat der Einwohnergemeinden Gretzenqoch.uncl.Di;initen 

.·,· .. hat -ari der Sitzung vom 27. August 1974 sowi o 26. Augt1st 197[i. 
. ·· _. · · · - ,- : .·. · · , : · .. : i i.t,d►:~. 

die Abänderung der· Strassen:_;' und· Baulinienführung -2.ri1 Gebie;-t;; a: 
.L'-'1-Aciref.eldi!.. genehma g't , wozu er gemäas § 15 de s kant. Baugesetzes 

. . . . :..L ·_ .. :: ·., 
zuständig war. 

Materiell sind. keine Bemer-kungen anzubr-Lngenc,', ;:· 

·:(Es wird 
beschlossen::- . 

1. Die Abänderung der Strassen- und Baulinienführung im Bereiche 
des Zonenplanes für Industrie- und Energieproduktion der 
Einwohnergemeinden Gretzenbach und Däniken wird genehmigt. 

2. Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit dem 
vorstehenden in Widerspruch stehen. 
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3. Die Gemeinden Gretzenbach und Däniken werden verhalten, dem 
Amt für Raump Lanung bis zum 31. Dezember 197L~ mindestens 
2 Pläne, wovon 1 Exemplar auf Leinwand aufgezogen, mit dem 
Genehmigungsvermerk der Gemeinden versehen, zuzustellen. 

GenehmigüngsgebUhr: 
Publikationskosten~ 

Fr. 100 • ..:.- . 

Fr.' 18.- 

Fr. 118.-- 

(Staatskanzlei Nr. 1103 · ) NN 

(Kostenverrechnung~ je zur Hälfte den Gemeinden Gretzenbach und 
Däniken) 

Der Staatsschreiber: 

Bau~Departement (2) Gr 
- Kant •. Hochbauamt (2) 
Kant.·. Tiefbauamt (2) 
Rechtsdienst des Bau-Departe~entes 
.Am_:Lfür Raump l anung (5), mit Akten und l g~.1 
~Kreisbauamt II, 4600 01 t.en ·.. · · 
Kant. Finanzverwaltung (2) 
Amtschreiberei, 4600 O'l t.en ; mit 1 gen. P:J:§D. 
Sekretariat der Katasterschatzung 
Ammannamt der Einwohnergemeinde, 5014,Gretzenbach 
Baukommission der Einwohnergemeinde, 5014 Gretzenbach, mit 1 gen. 

f.1..an ( folgt später l · 
Amman:qamt der Einwohnergemeinde, 4658.Däniken 
Baukommission der Einwohnergemeinde,.4658 Däniken, mit 1 gen. Plag 

(folgt späterl ··.· - 
Ingenieurbüro Hediger + Hildebrand, Römerstr. G, L~600 0lten · 

Amtsblatt Publikation: Die Abänderung der Strassen- und Baülinien 
führung im Bereiche des Zonenplanes für 
Industrie- und Energieproduktion der Ein 
wohnergemeinden Gretzenbach und Däniken 
wird genehmigt. 

"·.1.. : .: .. : -· 


